










5. Medizinische Versorgung

• Einbindung in den Sozialraum

Einzelfallberatung der Klienten entsprechend den Zielen im Hilfeplan I Bei Bedarf/ auf Wunsch 

• Allgemeine Gesundheitsberatung, sofern notwendig und ange­
zeigt

• Begleitung bei Arztbesuchen, medizinischen Maßnahmen und
Therapien, sofern nötig und gewünscht

6. Förderung der sozialen und emotionalen I Einzelfallberatung entsprechend den Zielen im Hilfeplan Bei Bedarf/ auf Wunsch 
Entwicklung

7. Schulische und berufliche Förderung

• Ressourcenaktivierung und Stärkung der Kinder und jungen
Menschen

• (Wieder-)Aufbau von Kommunikationsbereitschaft mit der eige-
nen Familie und Herkunft

• Reflexion und Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie
• Aufbau oder Erhalt hilfreicher und nützlicher sozialer Kontakte
• Situationsanalyse, Aktivierung von Potentialen, Nutzung vor­

handener Ressourcen
• Stabilisierungstechniken
• lntrafamiliäre Förderung von Geduld, Freundlichkeit, Respekt

und positivem Feedback
• Bewusstmachen von Gefühlen/Bedürfnissen und deren Auswir­

kungen auf Handeln und Tun bei Eltern sowie Kindern und jun­
gen Menschen

• Beratung zu sinnvoller Mediennutzung
• Kompetenzen aneignen

1 
wie man sich selbst Hilfe holen kann

Einzelfallberatung der Klienten entsprechend den Zielen im Hilfeplan I Bei Bedarf/ auf Wunsch

• Beratung und Unterstützung zu schulischen und beruflichen Zie­
len

• Gespräche mit Lehrern, Ausbildern, Arbeitsamt, Betriebe
• Beratung/Reflexion hinsichtlich Sozialverhalten, Motivation und

Leistung in Schule, beruflichem oder sozialem Umfeld
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8. Aktivitäten in Hinblick auf die Zeit nach der ' Information über Angebote im Sozialraum und ggf. Vermittlung an I Regelmäßig und bei Be-
Maßnahme - Verselbstständigung Beratungsstellen. darf 

9. Nachsorge 

10. Krisenintervention 

11. Rufbereitschaft und Erreichbarkeit

Informelle Kurzinformation über geeignete Ansprechpersonen be- 1 Bei Bedarf
züglich aktueller Problemlagen 

Einzelfallberatung der jungen Menschen und Familien zur Krisenbe- 1 Bei Bedarf
wältigung 

• Vermittlung zwischen Beteiligten 
• Treffen von Vereinbarungen zur Entlastung oder Konfliktlösung 
• Erarbeitung von kurzfristigen und langfristigen Lösungen für die

Belastungs- und/oder Überforderungssituation 
• Gemeinsames Überlegen / Planen von Handlungsmöglichkeiten

in Belastungs-, Überforderungs- und Notfallsituationen (z.B.
Notfallnummern, Ressourcen im Umfeld der Familie) 

• Finden von Unterstützungsmöglichkeiten zur Überwindung der
Krise 

Sofern erforderlich (bei Minderjährigen) - Einschätzung einer Ge­
fährdung des Kindeswohls 

• Erreichbarkeit zu den Dienstzeiten Montag bis Donnerstag 9 -
17 Uhr und Freitag 9 - 16 Uhr, 

• sofern die zuständige Fachkraft nicht im Dienst ist, besteht eine
Vertretung. 

• Ggf. Einzelabsprachen mit den Klienten zu anderen Zeiten 
• Rufbereitschaft: Nur nach Absprache mit dem Kostenträger als

Zusatzleistung und als kurze, vorübergehende Maßnahme und
als kurze

1 
vorübergehende Maßnahme 
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Nach Absprache 








